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VIII. �Pflege braucht Engagement:  
Ehrenamt und Selbsthilfe

Selbsthilfegruppen und ehrenamtlich Tätige leisten einen unschätzbaren 
Beitrag für unser Gemeinwesen und für die Betreuung von Pflegebedürf­
tigen. Mit der Pflegereform wird es den vielen Helfern leichter gemacht 
zu helfen. Die Förderung von niedrigschwelligen Betreuungsangeboten 
und Modellvorhaben wird um 15 Mio. Euro im Jahr auf 25 Mio. Euro ange­
hoben. Niedrigschwellige Angebote sind z. B. Betreuungsgruppen, eine 
Tagesbetreuung oder Helferinnenkreise zur stundenweisen Entlastung von 
pflegenden Angehörigen. Damit stehen zusammen mit der Kofinanzierung 
der Länder und Kommunen 50 Mio. Euro pro Jahr zur Verfügung (statt bisher 
20 Mio. Euro pro Jahr). Mit diesen Mitteln kann künftig auch die Selbsthilfe 
gefördert werden.

Zudem kann der Aufwand für die ehrenamtliche Unterstützung bei der  
Vergütung der Pflegeeinrichtungen mit berücksichtigt werden.

Ehrenamtliches Engagement ist ein wichtiger Pfeiler des Pflegesystems.

IX. �Stärkung von Prävention und  
Rehabilitation in der Pflege

Bei vielen Pflegebedürftigen gibt es Hoffnung auf Besserung des Gesundheits­
zustands durch Rehabilitation. Präventionsmaßnahmen tragen außerdem 
dazu bei, dass auch ältere Menschen möglichst lange ein selbstbestimmtes 
Leben führen können.

Zeitnahe Einleitung von Reha-Maßnahmen
Wenn die Pflegekasse feststellt, dass eine Leistung zur Rehabilitation 
angezeigt ist, teilt sie dies, sofern der oder die Versicherte zustimmt, dem 
zuständigen Rehabilitationsträger mit und leitet damit das Verfahren für 
eine Rehabilitationsmaßnahme unmittelbar ein. Wird eine Rehabilitations­
maßnahme von der Krankenkasse dennoch nicht rechtzeitig erbracht, muss 
diese der Pflegekasse einen Ausgleichsbetrag von 3.072 Euro zahlen.

Mit Prävention und Rehabilitation kann vielen geholfen werden.
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Anreize durch Bonuszahlungen
Um finanzielle Anreize für die Pflegeeinrichtungen zu schaffen, gibt es künftig 
Bonuszahlungen für Pflegeheime, die ihre Bewohner besonders aktivierend 
und rehabilitierend pflegen. Kann eine pflegebedürftige Person dank  
der Bemühungen des Pflegeheims in eine niedrigere Pflegestufe gestuft 
werden, erhält das Heim als Bonus 1.536 Euro. Wird der oder die Pflege­
bedürftige allerdings innerhalb von sechs Monaten wieder hochgestuft, ist 
das Heim zur Rückzahlung des Betrages verpflichtet.

Gute Pflege bringt mehr Lebensqualität in den Heimalltag.

X. �Anpassung der privaten Pflege- 
Pflichtversicherung (PPV) an die Regeln 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
und Stärkung der Eigenvorsorge

Die soziale Pflegeversicherung kann die Kosten der Pflege nur zum Teil 
abdecken. Private Vorsorge ist deshalb sinnvoll.

Soziale Regelung in der PPV 
Für die private Pflege-Pflichtversicherung gelten bereits viele soziale 
Schutzbestimmungen. Neu eingeführt werden soziale Regelungen zur  
Tragung der Beiträge bei niedrigem Einkommen analog zum Basistarif in der 
privaten Krankenversicherung.

Vermittlung von Zusatzversicherungen
Pflegekassen können künftig private Pflege-Zusatzversicherungen für jene 
vermitteln, die sich zusätzlich absichern möchten.

Mitnahmemöglichkeit der Altersrückstellungen
Wie in der privaten Krankenversicherung gibt es in Zukunft auch bei der  
privaten Pflege-Pflichtversicherung die Möglichkeit, seine Altersrückstellun­
gen in eine andere Kasse mitzunehmen. Dies gilt für Neu- und Bestandsfälle 
ab 1. Januar 2009.
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Bundesministeriums für Gesundheit

Bürgertelefon

Das Bürgertelefon des Bundesministeriums für Ge­

sundheit erreichen Sie von Montag bis Donnerstag 

zwischen 8 und 18 Uhr und Freitag zwischen 8 und 12 

Uhr. Der Anruf ist kostenpflichtig.*

Newsletter

Der BMG-Newsletter enthält Neuigkeiten und Infor­

mationen rund um die Themen Gesundheit, Pflege 

und gesundheitliche Prävention und wird Ihnen alle 

14 Tage per E-Mail zugesandt. Sie finden das Anmelde­

formular unter: www.bmg-newsletter.de

Publikationsverzeichnis

Das aktuelle Publikationsverzeichnis des Bundesminis­

teriums für Gesundheit können Sie unter Angabe der  

Bestellnummer BMG-G-07014 per E-Mail anfordern: 

publikationen@bundesregierung.de

Gesundheitspolitische Informationen

Die Gesundheitspolitischen Informationen erschei­

nen alle zwei Monate und behandeln Themen aus den 

Bereichen Gesundheit, Pflege und Prävention. Die kos­

tenlose Publikation wird Ihnen per Post zugesandt. 

Abonnement unter: www.bmg-gpi.de

Internetportale

Aktuelle Informationen des Bundesministeriums 

für Gesundheit finden Sie unter: 

www.bmg.bund.de

Aktuelle Informationen zu allen Themen der 

Gesundheitsreform finden Sie unter: 

www.die-gesundheitsreform.de

Aktuelle Informationen zur elektronischen 

Gesundheitskarte finden Sie unter: 

www.die-gesundheitskarte.de

Aktuelle Informationen zur Kampagne 

„Bewegung und Gesundheit“ finden Sie unter:

www.die-praevention.de 

  Fragen zum Versicherungsschutz 

	 01805/9966-01* 

  Fragen zur Krankenversicherung 

	 01805/9966-02* 

  Fragen zur Pflegeversicherung 

	 01805/9966-03* 

  Fragen zur gesundheitlichen Prävention 

	 01805/9966-09* 

  Fragen zur Suchtvorbeugung

	 0221/892031** 

	 Gehörlosen-/Hörgeschädigten-Service, Schreibtelefon 

	 01805/9966-07* 

	 Gebärdentelefon ISDN-Bildtelefon 

	 01805/9966-06* 

	 Gebärdentelefon Video over IP 

	 gebaerdentelefon.bmg@sip.bmg.buergerservice-bund.de 

*	 Festpreis 14 ct/Min., abweichende Preise aus den Mobilfunknetzen möglich.
**	BZgA-Informationstelefon zur Suchtvorbeugung. Mo. – Do. 10 bis 22 Uhr,  
	 Fr. – So. 10 bis 18 Uhr

* �Kostenpflichtig. 14 ct/Min. aus dem deutschen Festnetz,  
abweichende Preise aus den Mobilfunknetzen möglich.
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